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1. Inhalt 

Regelungen mit generellem, also prinzipiellem Geltungs
anspruch haben aufgrund ihrer Einfachheit , Transparenz 
und Wirtschaftlichkeit häufig Eingang in wissenschaftliche 
und praktische Organisations- und Führun~modelle . wie 
etwa Taylorismus, Bürokratie-Ansau. Harzburger Modelt 
usw. gefunden . Innerhalb derartiger Organisalionsprinzi
pieR kommt dem Kongruenzprinzip als Regelung zur BiI· 
dung organisatorischer Einheiten besondere Bedeutung 
zu . Nach dem Kongruenzprinzip soll die organisatorische 
Ausrüstung von Einheiten bei einer Erst- oder Reorgani. 
sation $0 beschaffen sein. daß eine Übereinstimmung zwi
schen Rechten bzw . Kompetenzen (Handlungsmöglich
keilen) und pnichten (Handlungsaufforderungen) besteht. 
Dies gilt sowohl rur mikro-organisatorische Einheit.en 
(Stellen) als auch rur makro-organisatorische Einheiten , 

von Abteilungen, Centern bis hin zur gesamten Institution 
(etwa: Unternehmungen, Schu len, Kartellamt , Bundes
bank). 

Uneinheitlich wird in der literatur die Ausrüstung von 
SteDen beschrieben_ So findet man häufig die Forderung 
nach Deckungsgleichhe it von " Aufgabe", " Kompetenz" 
und "Verantwortung", mitunter angereichert durch an
dere Ausrtistungsaspekte , beispielsweise Informati onen, 
materielle Einsatzgüter usw. Aus organisatorischer Sicht 
erscheint eine Beschränkung auf zwei Kategorien, nämlich 
Pflichten und Rechte angebracht, da Organisation einer
seits lediglich die abstrakte Ausrüstung von Handlung.'l
trägem regelt , Verantwortung bzw. Verantwortlichkeit 
andererseits häufig entweder als akzessorisches Phänomen 
von Pflichten (Aufgaben) oder von Rechten (Kompeten
zen) interpretiert wird . 
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Zu den Rechten einer org3J1is:ato rischen Ein heit tilden 
e lw:a Anweisungs-. Planungs·. Entscheidungs-. Mitsp r:ache· 
und Ve rfugungs kompe lenzen . Zentrale Pflichten sind die 
Aufgabe im Sinne einer Zielerreichungspflicht. die Verant
wortung im Sinne einer Pflicht zu r Berichterstattung und 
zu r Akzeptanz erfolgsabh:ingiger Sanktionierung sowie 
Treuepflicht. Infomlallonspflichten usw .. wobei von einer 
Konsistenz dieser Rollenverpflidltungen ausgegangen 
Wi rd . 

Im organisaloris.:hen Berei.:h wird das Kongruenzprinzip 
erpnzl du rch weitere Obereinstimmungsgrund5.ltze. be l· 
spielsweise hinsichtlich de r St immigkei t zwischen Umwel t 
und Orga111s::Ilion. der Statuskongruenz. dem Fit von Siel
lenanforderungen und Fahigkeiten usw.: außerorganisa
to ris.:h LSI der Kongruenzgedanke z.B. in den Ideen der 
.. Erwerbsfahigkeit" und .. Verhaltnismaßigkeit der Mittel -
enthalten . 

2. Kongruenzprinzip und Handlungsmodell 

Das Kongruenzprinzip ist eine partielle Wiedergabe eIßes 
Handlungsmodells fur organisatorische Einheiten. Der
artige Ihndlungsm odelle lassen sich in einer Prozeß-Per
spektive oder In einer Trüger·Perspektive darstellen: Das 
Stellenverhalten in Prozeß-Perspektive wird beschrieben 
dur.:h Angabe von Handlung.sabfolgen sowie ihre r jewei
ligen Zielwirkungen. In Triiger-Perspektive wird das Stel
lenve rhal ten unter Ruckgnff auf die dauerhafte Ausru
stung des Tragers (Stellen inhabers) mit handlungsbezo
genen Gutem erkbrt. Soll das erwuns.:hte Stellenverhal
ten beschrieben werden. tri fft m3J1 hautig auf Budgetdar· 
stellungen . De rart ige Budgets erfasstn 

• die Ausrustung der SteUe mit mate ne lien und immall!
riellen Realgutem in Form einer Gegenuberstellung von 
Input- und Outputgutem. 

• die wt rtmaßig. also in Geidgroßcn erfaßte Ausnistung 
anhand bewerteter Input· und Outputgroßen bzw. 

• die AusnJStung mit abgeleiteten Gutem im Sinne von 
Rtchten und Pflichten hinsichthch der ursprunglichen 
Real- und Nominalgtiter. 

Diese drei Budget-Versionen de r Trager-Perspektive sind 
nur dann kombinierbar. wenn eine Doppelerfassung der 
Ausrustung einer Stelle vermieden wird . Offensichtlich 
liegt dem Kongruenzprinzip die Wiede rgabe eines organi. 
satorischen Handlungsmodells im Smne einer Ausrüstung 
mit handlungsbezogenen Rechten und Pflichten zugrunde . 
Der Handlungsbezug macht deutlich. daß unter .. Dek
kunpgleichheit" zwischen Rechten und Pflichten keines· 
fal ls eine "Gleichwertigkeif'. sonde m eine realistische 
VerhäJtnismäßigkeit der AusNstung mit Handlungsauffor· 
derungen einerseits und Handlunpmöglichkeiten anderer
seits gemeint ist, welche dem Ursache-Wirkungs-Zus:lm
menhang entspricht : Die Kompetenzen. also die organisa
to risch geregelten Machtmittel, sollen so bemessen sein . 
daß eine Realisierbarkeit der Pflichten im Sinne einer Auf
gabenerftil lung (Triger-Perspektive) bzw. Zielerreichung 
(prozeß-Perspektive) gewährleistet ist . 
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3. Melhodologische Kritik : Prinzip versus Technologie 

Die methodologische Kritik wendet sich gegen den Prin 
zi piencharakter von Organis:ationsprinzipien. I-lie r wird 
zum einen kritisiert. daß es den meisten Organisationsprin
zipien - wie auch dem Kongruenzprinzip - an Operalio
nalitat, empirischer Fundiertheit und Eindeutigkeit des 
Modalcharakters (Beschreibung, Wertung. Empfeh.lung 
usw.) mangelt. Von große rer Bedeutung ist im vorliegen
den Zusammenhang der Einwand. daß Organis:ations
.. Prinzipien" als technologische Modelle . also Verknüp
fungen von Zielen. Bedingungen und Instrumenten in 
Wenn·D3J1n-Foml konzipiert sein sollten. da ihr katego· 
rischer Geltungsanspruch mch t ge rechtfertigt ist. Im rol · 
genden wird anhand von Beispielen erl:iutert. daß das 
Kongruenzdenken nur dann prakt is.:he Bedeutung erhal · 
ten kann . wenn es ziel· und bedingungsseitig (..situativ--) 
relativiert wird . 

Die zielabhaugige Geltung des Kongruenzprinzips wird 
ofrensich tlich . wenn man das herkommliche Ziel der Stel 
lenbildung. namlich d ie Erfullung von Routine-Aufgaben 
mit gegebenen Instrumen ten . durch ein innovatorisches 
Stellenziel ersetzt. Zur Aufdeckung neuer Handlungsmog· 
lichkeiten eignen sich n:imlich inkongruente Stellen be
schreibungen in folgender Hinsichl : Von einer objektiven 
bzw. subjektiv empfundenen Unterausrustung und damit 
Überforderung der Stelle kann man die Auslosung eines 
produktiven inlrapersonellen Konnikts beim Steilenin
habe r erwarten. der im Sinne eines Entdeckungsverfaluens 
zur Einfuhrung neuer zlderrekhungsgecigneter Maßnall
men fuhrt . Auch zur Anbalmung eine r reorganisatorischen 
Machtverschiebung erscIle int die bewußte Schaffung von 
Inkongruenze n geeignet . 

Nicht nur erwuns.:h te Wirkungen (Ziele). auch deskripti ... e 
Sachverhalte (Bedingun gen) konn en dazu rollTen , daß in 
bestimmten Situationen Stellen nicht kongruent. sondem 
bewußt inkongruent ausgertistet werden. Gibt man beL· 
spielsweise d ie ubliche Pramisse vollkommenen Wissens 
ube r die Wirkunpweisen von Aktionsparamete m auf und 
bet rachtet die Stellenbildung unter Unsicherheit. lassen 
sich Argumente fur eine Oberausnistung. d.h. Unte rforde · 
rung finden : Subjektive Unsicherheiten uber die Effizienz 
von Inst rumenten, beim Organisator sowie beim fraglichen 
Stelleninhaber, spredlen fu r die Scha ffung organisatori
scher Siche rheitsreserven ( .. slack"). Unter- und überaus
nistung dokumentieren das ziel· bzw. bedingunpadaquate 
Abgehen vom Kongruenzprinzip . 

4. Inhaltliche Kritik: Partielle Kongruenz versus totale 
Äquivalenz 

Die eingeschr.inkte Geltung des Kongruenzprinzips resul
tiert auch aus der Tatsache. daß das Kongruenzp rinzip 
nur eine partielle und damit unvollständige Wiedergabe 
eines Handlungsmodells organisatorischer Einheiten dar
~te lll. Im Kongruenzp rinzip wird eine partielle Kongruenz 



von Rechten und Pfl ichten unter Vernachlässigung ande
rer Be reiche in den Vordergrund gestellt und damit falsch
liche rweise als totale Äquivalenz ausgegeben. Im folgen
den werden diese ausgeklammerten Erkläru ngsgroßen fur 
d~ Ve rhalten organisatorische r Einheiten skizziert. 

• Im Kongrue nzprinzi p wird zwar die Ausrüstung einer 
Stelle mit Pflichten und Rechten. nich t aber die perso
nelle Ausrustung der S telle im Smne der Leistungsfahig
keit des S tellen inhabers effaßt. obwohl diese ein zusa tz
liches Mittel zur Erfullung der Stellenaufgabe darstellt. 
Vielmehr geh t man hier von einem optimalen Einsatz des 
organisatorischen Inst ruments der Stellenbesetzung aus. 
wekhe eine pe rfekte Übereinstimmung von Stellenanfor
derungen und Tragerfoihigkeiten gewahrleistet. Ist jedoch 
du rch die Stellenbese tzung kein op timale r Fit erreich t 
worden. ergibt sich hieraus gegebenenfalls eine Begrün
dung fur eIße inkongruente Stellenbildung: Feh.lende per
sondle Qualifikation Wird dann beispielsweise mit einem 
Uberschuß an o rganisatorischer Ausrustung kompensiert : 
ande rersells laßt sich em Defizit an organisatorisch vermit
telter Amtsautoritat durch funktionale Autoritat . also 
personltche Qualifikalion. ausgleichen. e in Vorgehen. wel
ches fur dIe T31igkelt von Staben kennzeichnend ist. 

• Nicht nu r die LeislUngsHihigkeit , auch die personelle 
Ausrustung im Sinne der Leistungsbereitschaft findet 
keine befriedigende Benicksichtlgung bei der Formulie · 
rung des Kongruenzprinzips. Viel mehr wird hier implizit 
angenommen. daß sich mit Hilfe von Anreizen eine aus
reichende Leistungsbereitschaft herbelftihren läßt . Wird 
diese . .Äquivalenz" von Anreizen und Leistungsbereil, 
sch aft nicht angest rebt . kann das auch zu einem Abwei
chen vom Kongruenzp rinzip ftihren: man denke etwa bei 
Produkt·Managern an den Einsatz zusätzlicher Anreize als 
Ausgleich fur fe hlende Kompetenzen. 

• Ebenso unbe nicksichtigt bleibt der Ein fluß der Tätig· 
keit anderer Stellen auf die Erftillung der Stellenaufgabe. 
Eine de rart ige Vemachlassigung ist nur unter der An· 
nahme gerechtfertigt. daß eine klare Abgrenzung zwi
schen den Stellen und damit eine eindeutige Zurechenbar· 
keit von Ergebnissen zu den Stellenaktivitäten vorliegt . 
Sind nun aber Stellen nach außen hin nicht in diesem 
Sinne .. kongruent" konzipiert. konnte man zur Kompen · 
sation von Kompetenztiberschneidungen eine nach in nen 
gerichtete Überausrustung und damit ein Abw eichen vom 
internen Kongruenzprinzip ins Auge fassen. Diese Abstim· 
mung der Stellenbildung und de r Ges taltung von Stellen· 
beziehungen ist insbesondere dann erfo rderlich. wenn die 
Überschneidung von Kompetenzen als Strategie eines pro· 
duktiven Konflikt·Managements bewußt zu r Schaffung 
von interpersoneJlen Wetlbewe rbsbeziehungen eingesetzt 
wird. 

• Alle bisher behandelten Bereiche des Handlungsmodells 
zeichneten sich dadurch aus. daß sie tiber Führungsinstru
mente (Anreizsystem) bzw. ande re organisatorische In· 
strumente (Stellen besetzung und Koordination) grund
satzlich beeinflußbar sind. Dies gilt jedoch nicht rur alle 
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Einflußgroßen eines erfolgreichen organisatorischen Ve r
haltens. Geht man etwa davon aus. daß unbeeinflußbare 
informelle Gruppennormen den Erfolg der o rganisatori· 
sehen Einheit in positiver oder negativer Form beeinflus· 
sen. ist auch hier an eine kompensatorische Unter- bzw. 
ÜberausrUstung zu denken . 

Die voranstehenden Ausftihrungen haben offengelegt , daß 
sich eine kongruen te Stellen bildung nicht in der Kon
gruenz der organisa torischen Ausrüstung mit Rechten und 
PflIchten erschöpft, sondern daß auch weitere Bereiche 
in eine Äquivalenzbetrachtung einzubeziehen sind . Dabei 
wurde deutlich. daß die Einhaltung partieller Kongruen
zen, also etwa die Übereinstimmung von Stellenanforde· 
ru ngen und Fähigkeiten des Stelleninhabers, die Kon · 
gruenz von Rechten und Pflichten usw. nicht grundsätz
lich als ra tional anzusehen ist. da hiermit die Möglichkeit 
de r Kompensation partieller Inkongruenzen im Hinblick 
auf eine to tale Äquivalenz eingeschränkt wird. Ergänzend 
hierzu gilt es nun aufzuzeigen, daß die Einhaltung partiel. 
ler Kongruenzen nicht nur unerwUnscht, sondern grund
satzlich nicht realisierbar ist. Dieser Sachve rhalt ergibt 
sich nicht aus den Kompensationsmöglichkeiten , sondern 
aus den bestehenden Interdependenzen zwischen den Ein
flußgrößen des Stellenve rhaltens. Derartige Abhängigkei. 
ten treten wirkungsseitig etwa in Fonn yon Verbundeffek
ten (z.B. Synergieeffekten) der Tatigkeit mehrerer Stelle'n 
bzw. des Einsatzes verschiedene r Führungs· und Organi
sationsi nstrumente auf. Darüber hinaus ist die Zuordnung 
der einzelnen Instrumente zu den aufgezeigten Bereichen 
von Einflußgrößen nicht eindeutig durchftihrbar: Man 
denke hier insbesondere an den Anreizcharakter organi
sa torische r Regelu ngen, d.h . an Motivationswirkungen 
aus attraktiven Stelleninhalten, an Aufgaben als Heraus· 
forderungen , Kompetenzen als Machtanreize und dgl. 
mehr. 

S. Zusammenfassende Beurteilung 

Anhand des Kongruenzprinzips konnten in anschaulicher 
Fonn die Vor- und Nachteile betriebswi rtschaftlicher Ge 
staltungshil fen mi t Prinzipiencharakter aufgezeigt werden. 
Prinzipielle Regelungen besitzen zwar aufgrund ihres bean · 
spruch ten weiten Geltungsbereichs die Vorzüge einfacher 
und eindeutiger Problemlösungshilfen ; tatsäch.lich ist ihr 
Anwendungsbereich jedoch eingesch ränkt und damit eine 
OberfUhrung des kategorischen in einen technolOgischen 
Empfehlungscharak.ter unumgänglich . Hierdu rch wird der 
Anwendungsbereich dieser Hilfestellungen ftir die organi
satorische Praxis ziel· und bedingungsseitig relativiert. Die 
technologische Fonnulierung ennöglicht darüber hinaus 
die Integr.ation partieller Instrumente in ein gesamtes In· 
strumentarium unter Berücksichtigung der Inte rdependen
zen zwischen organisatorischen Instrumenten und Füh· 
rungsinstrumenten . In bezug auf die Stellenbildung fUhren 
derartige Interdependenzen dazu, daß partielle Kongruen· 
zen - wie etwa die Kongruenz von Rechten und Pflich
ten - zum Ausna.hmefall werden : Ihre Realisation ist häu-
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lig deshalb nicht sinnvoll. weil Kompen sationsmogJich
keiten ausgeschlossen werden. zum anderen ist ihre Reali
sation ofl nil.:hl möglich . Ziel der SIelIenbildung isl des· 
halb nicht die Schaffung partieller Kongruenzen, sondern 
einer totalen Äquivalenz, ein Ansatz , der beispielsweise in 
interaktions· bzw. austausch theoretischen Fuhrungsmodel· 
len ~nthalten ist. 
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